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Die gelb markierten Textteile sind zu überprüfen und zu bearbeiten. Sind Begriffe zusätzlich in [eckige Klammern] gesetzt, sind besondere Angaben erforderlich.
Die hellblau markierten Textteile sind Erläuterungen, die zu streichen sind.


Vereinbarung

zwischen

[Vorname, Name, Strasse, PLZ, Ort]
als Eigentümer/-in des Grundstücks Nr. […], Grundbuch [Ort]

und

der Wasserversorgung [……] / Gemeinde […….]

Das Grundstück Nr. […] befindet sich innerhalb der Grundwasserschutzzone [«Name»]. Bei der Baute / Anlage auf dem Grundstück müssen zwecks Minimierung der Gefährdung des gefassten Grundwassers Schutzmassnahmen umgesetzt werden. Im Gefahrenkataster (Anhang des Schutzzonenreglements) ist die detaillierte Erhebung der Baute / Anlage sowie die erforderlichen Schutzmassnahmen und die Frist, bis wann sie umgesetzt werden müssen, aufgeführt. Es handelt sich um folgende Massnahmen und Fristen: 
· Massnahme: 	[…………..], Frist für die Umsetzung: [………] Jahre
· Massnahme: 	[…………..], Frist für die Umsetzung: [………] Jahre
· Massnahme: 	[…………..], Frist für die Umsetzung: [………] Jahre
Die Kosten für die Umsetzung der Massnahmen wurden basierend auf Richtwerten / Kostenschätzung / Offerten / [….] ermittelt. Die Kostenbeteiligung der Wasserversorgung / Gemeinde wurde basierend auf den Bestimmungen des kommunalen Erlasses (Baugesetz / Wasserversorgungsreglement) nach dem Differenzkostenverfahren / [….] prozentual wie folgt festgelegt:
	Baute / Anlage
	Schutzmassnahme
	Kostenprognose
	Beteiligung Wasserversorgung / Gemeinde in Prozent / Betrag

	Wohnhaus
	Abwasser Grundleitung
	Fr. [...].–
	[…………..]

	Wohnhaus
	Abwasseranschluss an öffentliche Kanalisation
	Fr. [...].–
	[…………..]

	Garage
	Dachentwässerung
	Fr. [...].–
	[…………..]

	Parkplatz
	Befestigung / Entwässerung
	Fr. [...].–
	[…………..]

	[………..]
	[…………..]
	Fr. [...].–
	[…………..]


Die Berechnung und Festlegung der prozentualen Beteiligung der Wasserversorgung / Gemeinde an den Kosten für die Umsetzung der Schutzmassnahmen wurde in dem beiliegenden Dokument «Kostenermittlung / Modalitäten» festgehalten. Zudem werden in diesem Dokument die Modalitäten für die Umsetzung der Schutzmassnahmen festgelegt. Dieses Dokument ist Bestandteil dieser Vereinbarung.
Die Parteien vereinbaren Folgendes:
1. Weil die vorerwähnten Schutzmassnahmen der Wasserversorgung [………..] zugutekommen, ist diese / die Gemeinde bereit, gestützt auf [………..] (kommunaler Erlass) für die Umsetzung eine einmalige Entschädigung auszurichten. 
2. Die Höhe der Entschädigung / die prozentuale Beteiligung der Wasserversorgung / Gemeinde an den Kosten für die Umsetzung der Schutzmassnahmen entsprechen den oben aufgeführten Werten.
3. Im Gegenzug verpflichtet sich der Inhaber / die Inhaberin der Baute / Anlage, die Schutzmassnahmen innert den oben aufgeführten Fristen umzusetzen (Entsprechend anzupassen, wenn die Bauherrschaft von der Wasserversorgung / Gemeinde ausgeübt wird) und die künftige ordnungsgemässe Funktion sicherzustellen.
4. Für den Werterhalt und die Erneuerung der getroffenen Schutzmassnahmen ist der Inhaber / die Inhaberin der Baute / Anlage verantwortlich. Die Wasserversorgung / Gemeinde beteiligt sich nicht am Werterhalt und an der Erneuerung der Schutzmassnahmen. 
5. Werden die Schutzmassnahmen aufgrund eines Verschuldens des Inhabers / der Inhaberin der Baute / Anlage nicht fristgerecht umgesetzt, so verfällt die Entschädigung der Wasserversorgung / Gemeinde. Dies gilt für alle erforderlichen Schutzmassnahmen ab der ersten verfallenden Frist. Dies bedeutet gleichzeitig eine automatische Kündigung dieser Vereinbarung. In diesem Fall wird der Inhaber / die Inhaberin der Wasserversorgung / die Gemeinde die Umsetzung der Schutzmassnahmen verfügen.
6. Die Entschädigung durch den Inhaber / die Inhaberin der Wasserversorgung / die Gemeinde richtet sich nach den tatsächlich entstandenen Kosten für die Umsetzung der Schutzmassnahmen basierend auf der Endabrechnung. Weichen die tatsächlichen Kosten mehr als [….] % (Vorschlag: mind. 10 %, max. 25 %) von der oben aufgeführten Kostenprognose ab, so können beide Vertragsparteien eine Nachverhandlung dieser Vereinbarung schriftlich einfordern. Dies ist jedoch nur möglich, bevor die Massnahmen, die die Mehrkosten verursachen, umgesetzt werden.
7. Die Auszahlung der Entschädigung erfolgt innert 30 Tagen ab Überprüfung der ordnungsgemässen Umsetzung der einzelnen Schutzmassnahmen. (Entsprechend anzupassen, wenn die Bauherrschaft von der Wasserversorgung / Gemeinde ausgeübt wird).
8. Diese Vereinbarung hat dauernden Charakter und der jeweilige Eigentümer / die jeweilige Eigentümerin ist zu deren Übertragung auf Rechtsnachfolgende verpflichtet.
9. Anmerkung im Grundbuch: Diese Vereinbarung ist gestützt auf Art. 24 des Kantonalen Gewässerschutzgesetzes (KGSchG; BR 815.100) und Art. 962 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB; SR 210) in Verbindung mit Art. 129 der Grundbuchverordnung (GBV; SR 211.432.1) auf dem Grundstück Nr. […] im Grundbuch […] anzumerken.
10. Diese Vereinbarung tritt mit der Genehmigung der Grundwasserschutzzone [«Name»] durch die Regierung in Kraft. 


[Ort], den [............................]

Die Vertragsparteien:


......................................................
[Name Grundeigentümer/-in / Inhaber/-in der Baute / Anlage]

Für die Wasserversorgung / Gemeinde Name:


……………………………………….	…………………………………….
Der / Die Präsident/-in [Name]	Der / Die Kanzlist/-in / Aktuar/-in [Name]



Anhang
Kostenermittlung / Modalitäten
· Für die Umsetzung der Schutzmassnahmen legen die Vertragsparteien als Bauherr/-in [hier den Namen des Inhabers der Baute / Anlage oder des Inhabers der Wasserversorgung / Gemeinde angeben] fest.
· Der Bauherr / die Bauherrin oder sein / ihr Vertreter/-in übernimmt sämtliche Aufgaben des Bauherrn / der Bauherrin gemäss SIA 118 und sorgt für die fristgerechte Umsetzung der Schutzmassnahmen.
· Der Bauherr / die Bauherrin informiert die andere Vertragspartei über den Stand der Umsetzung der Schutzmassnahmen. Aufträge dürfen nur nach erfolgter Zustimmung durch die andere Vertragspartei erteilt werden. 
· Basierend auf [………..] (kommunaler Erlass), der detaillierten Erhebung der Bauten / Anlagen sowie der erforderlichen Schutzmassnahmen gemäss dem Gefahrenkataster (Anhang zum Schutzzonenreglement) werden die Entschädigung(en) wie folgt ermittelt:
	Variante 1: 
	Ermittlung der Entschädigung in Prozent gemäss der «Empfehlung zur Festlegung der Kostenübernahme für die Umsetzung der erforderlichen Schutzmassnahmen», ANU; wenn die Entschädigung mittels Ermittlung auf Basis des Differenzkostenteilers im kommunalen Erlass festgelegt wurde. (Berechnung hier darstellen, allenfalls auch mittels Plandarstellungen. Die Berechnung kann auf Basis von Richtwerten / Kostenschätzungen / Offerten erfolgen)

	Variante 2:
	Festlegung resp. Ermittlung gemäss [………..] (kommunaler Erlass).


· Die Anforderungen an die auszuführenden Schutzmassnahmen richten sich nach den einschlägigen Normen, insbesondere des SIA. Der Bauherr / die Bauherrin ist für die Einhaltung der Bauverfahren und Bauvorschriften verantwortlich.
· Nach Abschluss der Umsetzung der Schutzmassnahmen erfolgt eine Abnahme gemäss den Anforderungen der SIA 118. Der Bauherr / die Bauherrin lädt zur Bauabnahme ein. Das Abnahmeprotokoll ist von beiden Vertragsparteien zu unterzeichnen.
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